
 

7. April 2026 

BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH 

Frankfurt am Main 

("Emittentin") 

 

NACHTRAG 

GEMÄß ARTIKEL 23 VERORDNUNG (EU) 2017/1129  

("PROSPEKTVERORDNUNG") 

ZU DEN FOLGENDEN BASISPROSPEKTEN NACH ARTIKEL 8 PROSPEKTVERORDNUNG 

(DIE "PROSPEKTE") 

 

Nachtrag Nr. 4 zum 

Prospekt Nr. 1: 

Basisprospekt 

vom 23. September 2025 

zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des 

Emissionsvolumens von  

Faktor Long Optionsscheinen (ohne Laufzeitbegrenzung) 

Faktor Short Optionsscheinen (ohne Laufzeitbegrenzung) 

 

Nachtrag Nr. 3 zum 

Prospekt Nr. 2:   

Basisprospekt 

vom 29. Oktober 2025 

zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des 

Emissionsvolumens von Optionsscheinen 
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Nachtrag Nr. 2 zum 

Prospekt Nr. 3:   

Basisprospekt 

vom 10. November 2025 

zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des 

Emissionsvolumens von Express-Zertifikaten 

 

Nachtrag Nr. 4 zum 

Prospekt Nr. 4: 

Basisprospekt 

vom 18. Juni 2025 

zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des 

Emissionsvolumens von Wertpapieren (Anleihen und Zertifikate) mit einer Rückzahlung zu 100 % des 

Nennwerts bzw. Berechnungswerts am Laufzeitende 

 

Nachtrag Nr. 4 zum 

Prospekt Nr. 5: 

Basisprospekt 

vom 17. Juni 2025 

zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des 

Emissionsvolumens von Wertpapieren (Anleihen und Zertifikate) 

 

Nachtrag Nr. 2 zum 

Prospekt Nr. 6:   

Basisprospekt 

vom 30. Januar 2026 

zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des 

Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen 
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Dieser Nachtrag ist ergänzend und im Zusammenhang mit den vorgenannten Prospekten der 

Emittentin, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") als zuständiger 

Behörde gebilligt wurden, zu lesen. 

Dieser Nachtrag stellt einen Nachtrag zu den vorgenannten Prospekten im Sinne von Artikel 23 der 

Prospektverordnung zum Zwecke der Aktualisierung bestimmter, im Folgenden beschriebener und in 

den vorgenannten Prospekten enthaltener Informationen dar. 

Gemäß Art. 23 Abs. 2 Uabs. 2 a) der Prospektverordnung gilt, dass nur denjenigen Anlegern ein 

Widerrufsrecht eingeräumt wird, die Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere bereits vor 

Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt hatten, sofern die Wertpapiere den Anlegern zu dem 

Zeitpunkt, zu dem der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die 

wesentliche Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht geliefert worden 

waren. 

Gemäß Artikel 23 Abs. 2 Uabs. 1 S. 1 der Prospektverordnung haben diese Anleger das Recht, 

ihre Zusagen innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags 

zurückzuziehen. 

Der Widerruf ist an BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Senckenberganlage 

19, 60325 Frankfurt am Main, zu richten. 

Während der Gültigkeitsdauer der vorgenannten Prospekte sowie solange im Zusammenhang mit den 

vorgenannten Prospekten begebene Wertpapiere öffentlich angeboten werden, werden Kopien dieses 

Nachtrags und der vorgenannten Prospekte, in der Fassung eventueller Nachträge, auf Anfrage zur 

kostenlosen Ausgabe am eingetragenen Sitz der Emittentin, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt 

am Main, bereitgehalten.  

Darüber hinaus werden die Prospekte und der Nachtrag auf der Internetseite der Emittentin 

www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte für Anleger in Deutschland, in Österreich und in 

Luxemburg veröffentlicht.  

file:///C:/Users/DE985555/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JDEKII0X/www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte
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Die nachtragsbegründenden Umstände sind: 

 

(1) Billigung des Supplement No. 2 of 26 March 2026 to the Registration Document of 

8 October 2025 of BNP Paribas S.A 

 

Der nachtragsbegründende Umstand ist eingetreten am: 

 

2. April 2026 am Vormittag 

 

(2) Weitere aus Sicht der Emittentin erforderliche Korrekturen von Angaben in den 

Prospekten  

 
Der nachtragsbegründende Umstand ist eingetreten am: 

 

7. April 2026 am Nachmittag 
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1. Im Kapitel II. RISIKOFAKTOREN der Prospekte Nr. 1 bis Nr. 6 werden unter 

B. RISIKOFAKTOREN IN BEZUG AUF DIE GARANTIN die Angaben vollumfänglich mit dem 

nachfolgenden Text ersetzt: 

"Factors which may affect the ability of BNP Paribas S.A. ("BNPP") to fulfil its obligations as 

guarantor under the guarantee, covering securities issued under this base prospectus, are set out 

on pages 4 to 22 in section "1 Risk Factors" of the BaFin approved Registration Document of 

BNPP of 8 October 2025 in the English language (the "BNPP 2025 Registration Document"), 

as supplemented by Supplement No. 2 of 26 March 2026 to the BNPP 2025 Registration 

Document ("Supplement No. 2") including, if applicable, any supplements thereto. 

The risk factors on pages 4 to 22 of the BNPP 2025 Registration Document and page 4 to 22 of 

the Supplement No. 2 are incorporated at this place in this base prospectus. A list setting out 

where the information incorporated by reference is included is provided in section "III. 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT, 6. Mittels Verweis einbezogene 

Angaben" of this base prospectus." 

2. Im Kapitel III. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT unter 1. Form des 

Basisprospekts und Veröffentlichung, werden die Angaben im jeweils vierten Absatz der 

Prospekte Nr. 1, 3, 4, 5 und 6 und im fünften Absatz des Prospekts 2 vollumfänglich mit dem 

nachfolgenden Text ersetzt:  

"Dieser Basisprospekt muss zusammen gelesen werden mit  

• dem Registrierungsformular der Emittentin vom 5. Februar 2026 (das 

"Registrierungsformular"), dessen Angaben mittels Verweis in diesen 

Basisprospekt einbezogen werden, 

• dem Registration Document der BNP Paribas S.A. vom 8. Oktober 2025 (in der 

englischen Sprachfassung) (das "BNPP 2025 Registration Document"), dessen 

Angaben mittels Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, 

• dem Supplement No. 1 of 30 October 2025 (in der englischen Sprachfassung) zum 

BNPP 2025 Registration Document, dessen Angaben mittels Verweis in diesen 

Basisprospekt einbezogen werden, 

• dem Supplement No. 2 of 26 March 2026 (in der englischen Sprachfassung) zum 

BNPP 2025 Registration Document, dessen Angaben mittels Verweis in diesen 

Basisprospekt einbezogen werden, 

• etwaigen weiteren Nachträgen zu diesem Basisprospekt bzw. dem 

Registrierungsformular bzw. dem BNPP 2025 Registration Document, 

• allen anderen Dokumenten, deren Angaben mittels Verweis in diesen Basisprospekt 

einbezogen werden (siehe Abschnitt "III. Allgemeine Informationen zum 

Basisprospekt, 6. Mittels Verweis einbezogene Angaben" dieses Basisprospekts) und 

den jeweiligen im Zusammenhang mit den Wertpapieren erstellten Endgültigen Bedingungen." 

https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/vo_bnppsa_regform_2024.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/basisprospekte/registrierungsformulare-ehg/vo_ehg_registrierungsformular_2026_secured.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/vo_bnppsa_regform_2024.pdf
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3. Im Kapitel III. Allgemeine Informationen zum Basisprospekt der Prospekte Nr. 1 bis Nr. 6 

werden unter 6. Mittels Verweis einbezogene Angaben unter (c) Mittels Verweis einbezogene 

Angaben in Bezug auf die Garantin die Angaben vollumfänglich mit dem nachfolgenden Text 

ersetzt: 

"Die folgenden Dokumente, aus denen Angaben in Bezug auf die Garantin mittels Verweis in 

diesen Basisprospekt einbezogen werden, wurden veröffentlicht. Sie sind jeweils ein in den 

Basisprospekt gemäß Artikel 19 lit. a) der Prospekt-Verordnung einbezogener Teil. Die 

Informationen zu den Risiken aus dem Registration Document vom 8. Oktober 2025 der BNP 

Paribas S.A. (das "BNPP 2025 Registration Document"), wie nachgetragen durch den Nachtrag 

Nr. 1 vom 30. Oktober 2025 zum BNPP 2025 Registration Document und den Nachtrag Nr. 2 vom 

26. März 2026 zum BNPP 2025 Registration Document einschließlich etwaiger weiterer Nachträge 

hierzu, werden unter II. RISIKOFAKTOREN, B. RISIKOFAKTOREN IN BEZUG AUF DIE 

GARANTIN einbezogen. Die weiteren Informationen aus dem BNPP 2025 Registration Document 

sowie die Informationen aus den weiteren Dokumenten werden unter VI. ANGABEN ÜBER DIE 

GARANTIN einbezogen.  

Dokument Seite 

Risikofaktoren und Beschreibung BNP Paribas S.A.  

  

Registrierungsformular BNP Paribas S.A.  

  

BNPP 2025 Registration Document, gebilligt von der BaFin  

1 RISK FACTORS 4-22 

2 RESPONSIBILITY STATEMENT 22 

3 IMPORTANT NOTICES 22 

4 INFORMATION ABOUT BNPP  

4.1 Introduction 22-23 

4.2 Corporate Information 23-24 

4.3 Statutory Auditors 24-25 

4.4 Credit Rating and ESG Rating assigned to BNPP 25-27 

4.5 BNPP’s borrowing and funding structure and financing of its activities 27-28 

5 BUSINESS OVERVIEW 28 

6 ORGANISATIONAL STRUCTURE OF BNPP 28 

https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/vo_bnppsa_regform_2024.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/basisprospekte/registrierungsformulare-bnpp-s.a/nachtrag1_registrierungsformular.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/basisprospekte/registrierungsformulare-bnpp-s.a/nachtrag1_registrierungsformular.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/vo_bnppsa_supplementregdoc2_ersteichungsfassung_final.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/vo_bnppsa_supplementregdoc2_ersteichungsfassung_final.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/vo_bnppsa_regform_2024.pdf
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7 TREND INFORMATION  

7.1 Material Adverse Change in the Prospects of BNPP 29 

7.2 Significant Changes in the Financial Performance of BNPP 29 

7.3 Trend Information 29 

8 ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES OF 

BNPP 

29 

9 LITIGATION, REGULATORY AND SIMILAR MATTERS 29-31 

10 ADDITIONAL INFORMATION 31 

12 FINANCIAL INFORMATION CONCERNING BNPP`S ASSETS AND 

LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS AND LOSSES 

 

12.1 Historical Annual Financial Information 31 

12.2 Interim Financial Information 31 

12.3 Significant Changes in the Financial Position of BNPP Group 32 

  

Supplement No. 1 of 30 October 2025 zum BNPP 2025 Registration 

Document, gebilligt von der BaFin 

 

4 INFORMATION ABOUT BNPP  

4.3 Statutory Auditors 4-5 

4.5 BNPP’s borrowing and funding structure and financing of its activities 5 

7 TREND INFORMATION  

7.2 Significant Changes in the Financial Performance of BNPP 5 

7.3 Trend Information 5 

9 LITIGATION, REGULATORY AND SIMILAR MATTERS 5-7 

12 FINANCIAL INFORMATION CONCERNING BNPP`S ASSETS AND 

LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS AND LOSSES 

 

12.2 Interim Financial Information 7 

12.3 Significant Changes in the Financial Position of BNPP Group 7 

  

https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/basisprospekte/registrierungsformulare-bnpp-s.a/nachtrag1_registrierungsformular.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/basisprospekte/registrierungsformulare-bnpp-s.a/nachtrag1_registrierungsformular.pdf
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Supplement No. 2 of 26 March 2026 zum BNPP 2025 Registration 

Document, gebilligt von der BaFin 

 

1 RISK FACTORS 4-22 

4 INFORMATION ABOUT BNPP  

4.1 Introduction 22-23 

4.2 Corporate Information 23-24 

4.3 Statutory Auditors 24 

4.4 Credit Rating and ESG Rating assigned to BNPP 24-26 

4.5 BNPP’s borrowing and funding structure and financing of its activities 26-27 

5 BUSINESS OVERVIEW 27 

6 ORGANISATIONAL STRUCTURE OF BNPP 27 

7 TREND INFORMATION  

7.1 Material Adverse Change in the Prospects of BNPP 27 

7.2 Significant Changes in the Financial Performance of BNPP 27 

7.3 Trend Information 27 

8 ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES OF 

BNPP 

27 

9 LITIGATION, REGULATORY AND SIMILAR MATTERS 27-30 

10 ADDITIONAL INFORMATION 30 

12 FINANCIAL INFORMATION CONCERNING BNPP`S ASSETS AND 

LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS AND LOSSES 

 

12.1 Historical Annual Financial Information 30 

12.2 Interim Financial Information 30 

12.3 Significant Changes in the Financial Position of BNPP Group 30-31 

  

BNPP 2025 Universal Registration Document (in English), hinterlegt bei 

der AMF 

 

Information about BNPP  

History and development of BNPP 7 und 8 

https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/vo_bnppsa_supplementregdoc2_ersteichungsfassung_final.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/vo_bnppsa_supplementregdoc2_ersteichungsfassung_final.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/basisprospekte/registrierungsformulare-bnpp-s.a/bnpp-s.a.-einheitliches-registrierungsformular-2025.pdf
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A brief description of 

- BNPP's principal activities stating, 

- the main categories of products sold and/or 

services performed. 

9 bis 22, 242 

bis 247 und 

898 bis 914 

A brief description of the group and BNPP`s position in it. 4 bis 5, 316 

bis 333, 683 

bis 687, 707 

und 898 bis 

912 

An indication of any significant new products and/or activities. 9 bis 22, 242 

bis 247 und 

898 bis 914 

A brief description of the principal markets in which BNPP competes. 9 bis 22, 242 

bis 247 und 

898 bis 914 

Trend Informationen  

Information on any known trends, uncertainties, demands, commitments or 

events that are reasonably likely to have a material effect on the issuer’s 

prospects for at least the current financial year. 

178-180 (3.7 

"Outlook") 

und 897 (8.4 

"Significant 

changes") 

BNPP`s borrowing and funding structure and financing of its activities 181 (3.8 

"Financial 

structure") 

und 563 

beginnend 

mit der 

Überschrift 

“Liquidity risk 

management 

and 

supervision" 

bis 582 

Administrative, Management, and Supervisory Bodies  

Names, business addresses and functions in the Issuer of the members of the 

administrative, management or supervisory bodies, and an indication of the 

principal activities performed by them outside BNPP where these are 

37 bis 53, 58 

bis 63, 79 bis 
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significant with respect to that Issuer: (a) members of the administrative, 

management or supervisory bodies; (b) partners with unlimited liability, in the 

case of a limited partnership with a share capital. 

81, 86 bis 92, 

102, 125 und 

131 

  

Finanzinformationen  

  

BNPP 2024 Universal Registration Document (in English), hinterlegt bei 

der AMF 

 

2024 Financial Statements  

Profit and loss account for the year ended 31 December 2024 190 

Statement of net income and changes in assets and liabilities recognised 

directly in equity 

191 

Balance sheet at 31 December 2024 192 

Cash flow statement for the year ended 31 December 2024 193 

Statement of changes in shareholders’ equity between 1January 2023 and 31 

December 2024 

194 

Notes to the financial statements prepared in accordance with International 

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union 

196-322 

Statutory Auditors’ report on the Consolidated Financial Statements of BNP 

Paribas for the year ended 31 December 2024 

323-329 

  

BNPP 2025 Universal Registration Document (in English), hinterlegt bei 

der AMF 

 

2025 Financial Statements  

Profit and loss account for the year ended 31 December 2025 200 

Statement of net income and changes in assets and liabilities recognised 

directly in equity 

201 

Balance sheet at 31 December 2025 202 

Cash flow statement for the year ended 31 December 2025 203 

Statement of changes in shareholders’ equity between 1 January 2024 and 31 

December 2025 

204-205 

Notes to the financial statements prepared in accordance with International 

Financial Reporting Standards as adopted by the European Union 

206-335 

https://derivate.bnpparibas.com/globalassets/universal-registration-document-annual-financial-report-20243.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/basisprospekte/registrierungsformulare-bnpp-s.a/bnpp-s.a.-einheitliches-registrierungsformular-2025.pdf
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Statutory Auditors’ report on the Consolidated Financial Statements of BNP 

Paribas for the year ended 31 December 2025 

336-342 

 
Die oben genannten Dokumente können sowohl per Klick auf den jeweiligen Link als auch auf 
der Internetseite der Emittentin unter www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte 
abgerufen werden.  

Angaben, die aus den vorstehenden Dokumenten nicht mittels Verweis einbezogen werden, sind 

entweder für den Anleger nicht relevant oder an anderer Stelle in diesem Basisprospekt 

enthalten." 

4. Im Kapitel III. Allgemeine Informationen zum Basisprospekt der Prospekte Nr. 1 bis Nr. 3 

und Nr. 6 werden unter 7. Einsehbare Dokumente die Angaben vollumfänglich mit dem 

nachfolgenden Text ersetzt: 

"Solange unter diesem Basisprospekt angebotene Wertpapiere ausstehend sind, und mindestens 

während der Gültigkeitsdauer des Registrierungsformulars der Emittentin, sind Kopien der 

folgenden Dokumente während der üblichen Geschäftszeiten an allen Werktagen (ausschließlich 

Samstage und gesetzliche Feiertage) in gedruckter Form am eingetragenen Sitz der BNP Paribas 

Emissions- und Handelsgesellschaft mbH als Emittentin (Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt 

am Main, Bundesrepublik Deutschland) und der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, 

als Zahlstelle (Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland)  

kostenlos erhältlich: 

In Bezug auf BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH als Emittentin 

• der Gesellschaftsvertrag der Emittentin;  

• das Registrierungsformular vom 5. Februar 2026 einschließlich etwaiger Nachträge; und 

• dieser Basisprospekt. 

Das Registrierungsformular der Emittentin sowie etwaige Nachträge hierzu sind unter 

www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte abrufbar und auch am Sitz der Emittentin, 

Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, einzusehen und werden dort zur kostenlosen 

Ausgabe bereitgehalten.  

file:///C:/Users/DEc88574/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte
https://www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte
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In Bezug auf BNP Paribas S.A. als Garantin 

• the Articles of Association (Satzung) of BNPP as Guarantor; 

• the Guarantee (Garantie) of BNPP; 

• the BNPP 2025 Registration Document (BNPP 2025 Registrierungsformular);  

• the Supplement No. 1 of 30 October 2025 (Nachtrag Nr. 1 vom 30. Oktober 2025) to the 

BNPP 2025 Registration Document (zum BNPP 2025 Registrierungsformular); 

• the Supplement No. 2 of 26 March 2026 (Nachtrag Nr. 2 vom 26. März 2026) to the BNPP 

2025 Registration Document (zum BNPP 2025 Registrierungsformular); 

• the BNPP 2024 Universal Registration Document (in English) – AMF, hinterlegt bei der 

AMF; and 

• the BNPP 2025 Universal Registration Document (in English) – AMF, hinterlegt bei der 

AMF. 

The Guarantor’s Registration Document as well as any updates thereto can be found under 

www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte and may be inspected and are available 

free of charge at the Issuer’s address at Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main." 

5. Im Kapitel III. Allgemeine Informationen zum Basisprospekt der Prospekte Nr. 4 und Nr. 5 

werden unter 7. Einsehbare Dokumente die Angaben vollumfänglich mit dem nachfolgenden 

Text ersetzt: 

"Solange unter diesem Basisprospekt angebotene Wertpapiere ausstehend sind, und mindestens 

während der Gültigkeitsdauer des Registrierungsformulars der Emittentin, sind Kopien der 

folgenden Dokumente während der üblichen Geschäftszeiten an allen Werktagen (ausschließlich 

Samstage und gesetzliche Feiertage) in gedruckter Form am eingetragenen Sitz der BNP Paribas 

Emissions- und Handelsgesellschaft mbH als Emittentin (Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt 

am Main, Bundesrepublik Deutschland) und der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, 

als Zahlstelle (Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland)  

kostenlos erhältlich: 

In Bezug auf BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH als Emittentin 

• der Gesellschaftsvertrag der Emittentin;  

• das Registrierungsformular vom 5. Februar 2026 einschließlich etwaiger Nachträge; und 

• dieser Basisprospekt. 

Das Registrierungsformular der Emittentin sowie etwaige Nachträge hierzu sind unter 

www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte abrufbar und auch am Sitz der Emittentin, 

Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, einzusehen und werden dort zur kostenlosen 

Ausgabe bereitgehalten.  

https://www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte
https://www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte
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In Bezug auf BNP Paribas S.A. als Garantin 

• the Articles of Association (Satzung) of BNPP as Guarantor; 

• the Guarantee (Garantie) of BNPP; 

• the BNPP 2025 Registration Document (BNPP 2025 Registrierungsformular);  

• the Supplement No. 1 of 30 October 2025 (Nachtrag Nr. 1 vom 30. Oktober 2025) to the 

BNPP 2025 Registration Document (zum BNPP 2025 Registrierungsformular); 

• the Supplement No. 2 of 26 March 2026 (Nachtrag Nr. 2 vom 26. März 2026) to the BNPP 

2025 Registration Document (zum BNPP 2025 Registrierungsformular); 

• the BNPP 2024 Universal Registration Document (in English) – AMF, hinterlegt bei der 

AMF;  

• the BNPP 2025 Universal Registration Document (in English) – AMF, hinterlegt bei der 

AMF; 

• the BNPP Paribas Green Bond Framework (Mai 2025); and 

• the BNPP Paribas Social Bond Framework (June 2025). 

The Guarantor’s Registration Document as well as any updates thereto can be found under 

www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte and may be inspected and are available 

free of charge at the Issuer’s address at Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main." 

6. Im Kapitel VIII. ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN WERTPAPIERE des Prospekts Nr. 6 

werden unter 4. Angaben über strukturierte Wertpapiere mit Nachhaltigkeitsmerkmalen die 

Angaben im fünften Absatz vollumfänglich mit dem nachfolgenden Text ersetzt:  

"Strukturierte Wertpapiere mit Nachhaltigkeitsmerkmalen werden von den Mitgliedern des BSW 

nur als solche gekennzeichnet, wenn sie selbst oder der Konzern, dem sie angehören, bei 

mindestens einer anerkannten Ratingagentur den Status eines nachhaltigen Unternehmens 

erreichen sowie den UN Global Compact (abrufbar unter; 

https://www.globalcompact.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDFs/UN_Global_Compact_

VP.pdf) und die UN Principles for Responsible Banking (abrufbar unter: 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/) oder alternativ zu den UN Principles for 

Responsible Banking gleichwertige Grundsätze berücksichtigen. Dies ist hinsichtlich der BNP-

Paribas Gruppe der Fall. Die aktuellen Ratings der BNP Paribas Gruppe sind abrufbar in 

englischer Sprache unter: https://invest.bnpparibas/en/governance-and-csr und in deutscher 

Sprache unter: https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/verantwortung/bnpp-product-policy-

on-sustainable-products_2026_disclaimer.pdf (dort unter Ziffer 2.2)." 

7. Im Kapitel XII. WERTPAPIERBEDINGUNGEN des Prospekts Nr. 1 werden unter § 2 

Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum Außergewöhnlichen 

Fondsereignis für den Fall eines nicht börsennotierten Fondsanteils in Absatz 2 vollumfänglich mit 

dem nachfolgenden Text ersetzt:  

https://www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte
https://www.globalcompact.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDFs/UN_Global_Compact_VP.pdf
https://www.globalcompact.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDFs/UN_Global_Compact_VP.pdf
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://invest.bnpparibas/en/governance-and-csr
https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/verantwortung/bnpp-product-policy-on-sustainable-products_2026_disclaimer.pdf
https://derivate.bnpparibas.com/siteassets/verantwortung/bnpp-product-policy-on-sustainable-products_2026_disclaimer.pdf
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"(2)  Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den Fondsanteil bzw. den 

Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand: 

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des Fonds, oder (ii) der Verwahrstelle, des Administrators, des Managers 

[bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche 

Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in der Fondsdokumentation des Fonds beschrieben ist) 

wahrnimmt, es sei denn, eine der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus 

Sicht der Berechnungsstelle angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  

(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal des Managers 

des Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der Berechnungsstelle) nachteilige 

Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen Investors im Zusammenhang mit 

seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der Administrator, die Verwahrstelle, der Manager [bzw. Sub-Manager] oder jeder 

andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in Bezug auf den Fonds wahrnimmt, 

beendet diese Funktion in Bezug auf den Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht 

der Berechnungsstelle angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, Anlagebeschränkungen 

oder Anlageverfahren des Fonds werden nach den Vorgaben der Fondsdokumentation, wie sie 

zum Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei 

bloßen förmlichen, geringfügigen oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen der 

Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente des Fonds) oder 

der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil oder der Eintritt eines 

Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem Fonds zu 

diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch immer (ausgenommen 

sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden 

[Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende Veröffentlichung vorgesehen ist, 

den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu veröffentlichen. 

(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des Fonds 

beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie auch 

immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die der 

Fonds investiert).  
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(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den Fonds, dessen Manager 

[bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen Gesetzen, 

Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, verwaltenden, 

gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig unrechtmäßig, illegal oder 

sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer wesentlichen Befugnis oder 

Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens (wegen eines mutmaßlichen 

Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen Gründen) in Bezug auf den 

Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) jeder sonstige Grund, der, wie von der 

Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die 

Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren hat; (iv) der Fonds wird 

durch eine entsprechend befugte Stelle (nicht aber durch die Anteilseigner) aufgefordert, Anteile 

zurückzunehmen; und/oder (v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend befugte 

Stelle aufgefordert, einen Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit 

Absicherungsgeschäften der Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren bezüglich der 

Wertpapiere besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 

Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des Fonds; (ii) 

der Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile aus bzw. verweigert 

die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; (iii) der Fonds setzt 

anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. verweigert die Rücknahme 

seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) der Fonds führt vollständig 

oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte in Bezug auf die Rücknahme oder 

Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor ein (ausgenommen sind solche 

Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestanden.)  

[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des Fonds unterschreitet ●.]  

[(j)] [(k)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die 

Änderung von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm 

das relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen 

hat, die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht 

hat, die Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, 

Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.  
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[(k)] [(l)]  Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Wertpapiere, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 

unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am Fonds zu halten, zu erwerben oder zu veräußern oder 

es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen Verpflichtungen 

hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den Erwerb oder die 

Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der Hypothetische Investor 

würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, der Hypothetische 

Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm das relevante 

Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen, die negativen 

Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass 

der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, Schritte einzuleiten, die zu 

Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen gilt 

an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, dass es keinerlei Mittel zur 

Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt. 

[(l)] [(m)]  Die Denominierung des Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird." 

8. Im Kapitel XII. WERTPAPIERBEDINGUNGEN des Prospekts Nr. 1 werden unter § 2 

Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum Außergewöhnlichen 

Fondsereignis für den Fall eines börsennotierten Fondsanteils in Absatz 2 vollumfänglich mit dem 

nachfolgenden Text ersetzt:  

"(2) Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den Fondsanteil bzw. den 

Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand:  

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des Fonds, oder (ii) der Verwahrstelle, des Administrators, des Managers 

[bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche 

Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in der Fondsdokumentation des Fonds beschrieben ist) 

wahrnimmt, es sei denn, eine der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus 

Sicht der Berechnungsstelle angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  
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(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal des Managers 

des Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der Berechnungsstelle) nachteilige 

Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen Investors im Zusammenhang mit 

seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der Administrator, die Verwahrstelle, der Manager [bzw. Sub-Manager] oder jeder 

andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in Bezug auf den Fonds wahrnimmt, 

beendet diese Funktion in Bezug auf den Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht 

der Berechnungsstelle angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, Anlagebeschränkungen 

oder Anlageverfahren des Fonds werden nach den Vorgaben der Fondsdokumentation, wie sie 

zum Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei 

bloßen förmlichen, geringfügigen oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen der 

Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente des Fonds) oder 

der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil oder der Eintritt eines 

Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem Fonds zu 

diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch immer (ausgenommen 

sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden 

[Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende Veröffentlichung vorgesehen ist, 

den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu veröffentlichen. 

(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des Fonds 

beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie auch 

immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die der 

Fonds investiert).  

(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den Fonds, dessen Manager 

[bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen Gesetzen, 

Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, verwaltenden, 

gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig unrechtmäßig, illegal oder 

sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer wesentlichen Befugnis oder 

Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens (wegen eines mutmaßlichen 

Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen Gründen) in Bezug auf den 

Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) jeder sonstige Grund, der, wie von der 

Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die 

Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren hat; (iv) der Fonds wird 
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durch eine entsprechend befugte Stelle (nicht aber durch die Anteilseigner) aufgefordert, Anteile 

zurückzunehmen; und/oder (v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend befugte 

Stelle aufgefordert, einen Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit 

Absicherungsgeschäften der Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren bezüglich der 

Wertpapiere besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 

Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des Fonds; (ii) 

der Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile aus bzw. verweigert 

die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; (iii) der Fonds setzt 

anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. verweigert die Rücknahme 

seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) der Fonds führt vollständig 

oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte in Bezug auf die Rücknahme oder 

Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor ein (ausgenommen sind solche 

Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestanden.)  

[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des Fonds unterschreitet ●.] 

[(k)][(j)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die 

Änderung von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm 

das relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen 

hat, die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht 

hat, die Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, 

Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.  

[(l)][(k)] Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Wertpapiere, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 
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unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am Fonds zu halten, zu erwerben oder zu veräußern oder 

es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen Verpflichtungen 

hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den Erwerb oder die 

Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der Hypothetische Investor 

würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, der Hypothetische 

Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm das relevante 

Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen, die negativen 

Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass 

der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, Schritte einzuleiten, die zu 

Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen gilt 

an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, dass es keinerlei Mittel zur 

Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt. 

[(l)][(m)] Die Denominierung des Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird. 

[(m)][(n)] Die Notierung des börsennotierten Fondsanteils bzw. der Handel in dem 

börsennotierten Fondsanteils wird ersatzlos aufgehoben." 

9. Im Kapitel XII. OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN des Prospekts Nr. 2 werden unter § 3 

Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum Außergewöhnlichen 

Fondsereignis für den Fall eines nicht börsennotierten Fondsanteils in Absatz 2 vollumfänglich mit 

dem nachfolgenden Text ersetzt:  

"(2) Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den [jeweiligen] Fondsanteil 

bzw. den Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand: 

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des Fonds, oder (ii) der Verwahrstelle, des Administrators, des Managers 

[bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche 

Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in der Fondsdokumentation des Fonds beschrieben ist) 

wahrnimmt, es sei denn, eine der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus 

Sicht der Berechnungsstelle angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  

(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal des Managers 

des Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der Berechnungsstelle) nachteilige 

Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen Investors im Zusammenhang mit 

seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der Administrator, die Verwahrstelle, der Manager [bzw. Sub-Manager] oder jeder 

andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in Bezug auf den Fonds wahrnimmt, 
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beendet diese Funktion in Bezug auf den Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht 

der Berechnungsstelle angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, Anlagebeschränkungen 

oder Anlageverfahren des Fonds werden nach den Vorgaben der Fondsdokumentation, wie sie 

zum Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei 

bloßen förmlichen, geringfügigen oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen der 

Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente des Fonds) oder 

der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil oder der Eintritt eines 

Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem Fonds zu 

diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch immer (ausgenommen 

sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden 

[Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende Veröffentlichung vorgesehen ist, 

den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu veröffentlichen. 

(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des Fonds 

beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie auch 

immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die der 

Fonds investiert).  

(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den Fonds, dessen Manager 

[bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen Gesetzen, 

Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, verwaltenden, 

gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig unrechtmäßig, illegal oder 

sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer wesentlichen Befugnis oder 

Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens (wegen eines mutmaßlichen 

Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen Gründen) in Bezug auf den 

Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) jeder sonstige Grund, der, wie von der 

Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die 

Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter diesen Optionsscheinen hat; (iv) der Fonds 

wird durch eine entsprechend befugte Stelle (nicht aber durch die Anteilseigner) aufgefordert, 

Anteile zurückzunehmen; und/oder (v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend 

befugte Stelle aufgefordert, einen Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit 

Absicherungsgeschäften der Berechnungsstelle unter diesen Optionsscheinen bezüglich der 

Optionsscheine besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 
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Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des Fonds; (ii) 

der Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile aus bzw. verweigert 

die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; (iii) der Fonds setzt 

anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. verweigert die Rücknahme 

seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) der Fonds führt vollständig 

oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte in Bezug auf die Rücknahme oder 

Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor ein (ausgenommen sind solche 

Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestanden.)  

[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des Fonds unterschreitet ●.]  

[[(j)][[(k)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die 

Änderung von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm 

das relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen 

hat, die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht 

hat, die Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, 

Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.]  

[[(k)][[(l)] Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Optionsscheine, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 

unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am Fonds zu halten, zu erwerben oder zu veräußern oder 

es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen Verpflichtungen 

hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den Erwerb oder die 

Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der Hypothetische Investor 

würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, der Hypothetische 

Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm das relevante 

Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen, die negativen 
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Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass 

der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, Schritte einzuleiten, die zu 

Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen gilt 

an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, dass es keinerlei Mittel zur 

Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt.] 

[[(l)][[(m)] Die Denominierung des Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird.]" 

10. Im Kapitel XII. OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN des Prospekts Nr. 2 werden unter § 3 

Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum Außergewöhnlichen 

Fondsereignis für den Fall eines börsennotierten Fondsanteils in Absatz 2 vollumfänglich mit dem 

nachfolgenden Text ersetzt:  

"(2) Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den Fondsanteil bzw. den 

Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand:  

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des Fonds, oder (ii) der Verwahrstelle, des Administrators, des Managers 

[bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche 

Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in der Fondsdokumentation des Fonds beschrieben ist) 

wahrnimmt, es sei denn, eine der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus 

Sicht der Berechnungsstelle angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  

(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal des Managers 

des Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der Berechnungsstelle) nachteilige 

Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen Investors im Zusammenhang mit 

seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der Administrator, die Verwahrstelle, der Manager [bzw. Sub-Manager] oder jeder 

andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in Bezug auf den Fonds wahrnimmt, 

beendet diese Funktion in Bezug auf den Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht 

der Berechnungsstelle angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, Anlagebeschränkungen 

oder Anlageverfahren des Fonds werden nach den Vorgaben der Fondsdokumentation, wie sie 

zum Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei 

bloßen förmlichen, geringfügigen oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen der 

Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente des Fonds) oder 

der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil oder der Eintritt eines 
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Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem Fonds zu 

diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch immer (ausgenommen 

sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden 

[Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende Veröffentlichung vorgesehen ist, 

den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu veröffentlichen. 

(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des Fonds 

beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie auch 

immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die der 

Fonds investiert).  

(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den Fonds, dessen Manager 

[bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen Gesetzen, 

Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, verwaltenden, 

gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig unrechtmäßig, illegal oder 

sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer wesentlichen Befugnis oder 

Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens (wegen eines mutmaßlichen 

Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen Gründen) in Bezug auf den 

Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) jeder sonstige Grund, der, wie von der 

Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die 

Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter diesen Optionsscheinen hat; (iv) der Fonds 

wird durch eine entsprechend befugte Stelle (nicht aber durch die Anteilseigner) aufgefordert, 

Anteile zurückzunehmen; und/oder (v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend 

befugte Stelle aufgefordert, einen Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit 

Absicherungsgeschäften der Berechnungsstelle unter diesen Optionsscheinen bezüglich der 

Optionsscheine besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 

Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des Fonds; (ii) 

der Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile aus bzw. verweigert 

die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; (iii) der Fonds setzt 

anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. verweigert die Rücknahme 

seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) der Fonds führt vollständig 

oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte in Bezug auf die Rücknahme oder 

Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor ein (ausgenommen sind solche 

Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestanden.)  
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[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des Fonds unterschreitet ●.]  

[(j)][(k)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die 

Änderung von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm 

das relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen 

hat, die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht 

hat, die Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, 

Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.  

[(k)][(l)] Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Optionsscheine, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 

unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am Fonds zu halten, zu erwerben oder zu veräußern oder 

es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen Verpflichtungen 

hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den Erwerb oder die 

Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der Hypothetische Investor 

würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, der Hypothetische 

Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm das relevante 

Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen, die negativen 

Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass 

der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, Schritte einzuleiten, die zu 

Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen gilt 

an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, dass es keinerlei Mittel zur 

Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt. 

[(l)][(m)] Die Denominierung des Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird. 
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[(m)][(n)] Die Notierung des börsennotierten Fondsanteils bzw. der Handel in dem 

börsennotierten Fondsanteils wird ersatzlos aufgehoben." 

11. Im Kapitel XII: WERTPAPIERBEDINGUNGEN des Prospektes Nr. 3 werden unter § 5 [●] 

Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum Außergewöhnlichen 

Fondsereignis für den Fall eines nicht börsennotierten und börsennotierten Fondsanteils in Absatz 

2 vollumfänglich mit dem nachfolgenden Text ersetzt:  

"(2) Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den [jeweiligen] Fondsanteil 

bzw. den [jeweiligen] Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand: 

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des [jeweiligen] Fonds, oder (ii) der [jeweiligen] Verwahrstelle, des 

[jeweiligen] Administrators, des [jeweiligen] Managers [bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen 

Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in 

der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, es sei denn, eine 

der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  

(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den [jeweiligen] Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal 

des Managers des [jeweiligen] Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der 

Berechnungsstelle) nachteilige Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen 

Investors im Zusammenhang mit seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der [jeweilige] Administrator, die [jeweilige] Verwahrstelle, der [jeweilige] Manager 

[bzw. Sub-Manager] oder jeder andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in 

Bezug auf den [jeweiligen] Fonds wahrnimmt, beendet diese Funktion in Bezug auf den 

[jeweiligen] Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der [jeweiligen] Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, 

Anlagebeschränkungen oder Anlageverfahren des [jeweiligen] Fonds werden nach den Vorgaben 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation, wie sie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei bloßen förmlichen, geringfügigen 

oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des [jeweiligen] Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente 

des [jeweiligen] Fonds) oder der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil 

oder der Eintritt eines Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen 

auf die Stellung des Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem 
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[jeweiligen] Fonds zu diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch 

immer (ausgenommen sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von 

fünf aufeinanderfolgenden [Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende 

Veröffentlichung vorgesehen ist, den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu 

veröffentlichen. 

(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] 

Fonds beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie 

auch immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die 

der [jeweilige] Fonds investiert).  

(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den [jeweiligen] Fonds, dessen 

Manager [bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen 

Gesetzen, Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, 

verwaltenden, gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig 

unrechtmäßig, illegal oder sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer 

wesentlichen Befugnis oder Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens 

(wegen eines mutmaßlichen Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen 

Gründen) in Bezug auf den [jeweiligen] Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) 

jeder sonstige Grund, der, wie von der Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder 

tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter 

diesen Wertpapieren hat; (iv) der [jeweilige] Fonds wird durch eine entsprechend befugte Stelle 

(nicht aber durch die [jeweiligen] Anteilseigner) aufgefordert, Anteile zurückzunehmen; und/oder 

(v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend befugte Stelle aufgefordert, einen 

Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften der 

Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren bezüglich der Wertpapiere besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 

Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des[jeweiligen] 

Fonds; (ii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile 

aus bzw. verweigert die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; 

(iii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. 

verweigert die Rücknahme seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) 

der [jeweilige] Fonds führt vollständig oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte 

in Bezug auf die Rücknahme oder Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor 

ein (ausgenommen sind solche Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum 

Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen bestanden.)  

[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des [jeweiligen] Fonds 

unterschreitet ●.]  
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[(j)][(k)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die 

Änderung von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm 

das relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen 

hat, die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht 

hat, die Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, 

Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.  

[(k)][(l)] Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Wertpapiere, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 

unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am [jeweiligen] Fonds zu halten, zu erwerben oder zu 

veräußern oder es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen 

Verpflichtungen hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den 

Erwerb oder die Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der 

Hypothetische Investor würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem 

ihm das relevante Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen 

unternommen, die negativen Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt 

unter der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet 

ist, Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt. 

[(l)][(m)] Die Denominierung des [jeweiligen] Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird. 
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[[(m)][[(n)] Die Notierung des börsennotierten Fondsanteils bzw. der Handel in dem 

börsennotierten Fondsanteils wird ersatzlos aufgehoben." 

12. Im Kapitel XII: WERTPAPIERBEDINGUNGEN der Prospekte Nr. 4 und 5 werden unter § 5 [●] 

Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum Außergewöhnlichen 

Fondsereignis für den Fall eines nicht börsennotierten Fondsanteils in Absatz 2 vollumfänglich mit 

dem nachfolgenden Text ersetzt:  

"(2) Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den [jeweiligen] Fondsanteil 

bzw. den [jeweiligen] Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand: 

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des [jeweiligen] Fonds, oder (ii) der [jeweiligen] Verwahrstelle, des 

[jeweiligen] Administrators, des [jeweiligen] Managers [bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen 

Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in 

der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, es sei denn, eine 

der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  

(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den [jeweiligen] Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal 

des Managers des [jeweiligen] Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der 

Berechnungsstelle) nachteilige Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen 

Investors im Zusammenhang mit seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der [jeweilige] Administrator, die [jeweilige] Verwahrstelle, der [jeweilige] Manager 

[bzw. Sub-Manager] oder jeder andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in 

Bezug auf den [jeweiligen] Fonds wahrnimmt, beendet diese Funktion in Bezug auf den 

[jeweiligen] Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der [jeweiligen] Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, 

Anlagebeschränkungen oder Anlageverfahren des [jeweiligen] Fonds werden nach den Vorgaben 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation, wie sie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei bloßen förmlichen, geringfügigen 

oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des [jeweiligen] Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente 

des [jeweiligen] Fonds) oder der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil 

oder der Eintritt eines Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen 

auf die Stellung des Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem 
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[jeweiligen] Fonds zu diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch 

immer (ausgenommen sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von 

fünf aufeinanderfolgenden [Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende 

Veröffentlichung vorgesehen ist, den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu 

veröffentlichen. 

(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] 

Fonds beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie 

auch immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die 

der [jeweilige] Fonds investiert).  

(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den [jeweiligen] Fonds, dessen 

Manager [bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen 

Gesetzen, Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, 

verwaltenden, gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig 

unrechtmäßig, illegal oder sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer 

wesentlichen Befugnis oder Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens 

(wegen eines mutmaßlichen Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen 

Gründen) in Bezug auf den [jeweiligen] Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) 

jeder sonstige Grund, der, wie von der Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder 

tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter 

diesen Wertpapieren hat; (iv) der [jeweilige] Fonds wird durch eine entsprechend befugte Stelle 

(nicht aber durch die [jeweiligen] Anteilseigner) aufgefordert, Anteile zurückzunehmen; und/oder 

(v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend befugte Stelle aufgefordert, einen 

Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften der 

Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren bezüglich der Wertpapiere besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 

Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des [jeweiligen] 

Fonds; (ii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile 

aus bzw. verweigert die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; 

(iii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. 

verweigert die Rücknahme seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) 

der [jeweilige] Fonds führt vollständig oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte 

in Bezug auf die Rücknahme oder Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor 

ein (ausgenommen sind solche Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum 

Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen bestanden.)  

[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des [jeweiligen] Fonds 

unterschreitet ●.] 
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[(j)] [(k)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die Änderung 

von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des Hypothetischen 

Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, der 

Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm das 

relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen hat, 

die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht hat, die 

Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter der 

Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, Schritte 

einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf lokalen 

Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, dass es 

keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.  

[(k)] [(l)] Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Wertpapiere, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 

unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am [jeweiligen] Fonds zu halten, zu erwerben oder zu 

veräußern oder es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen 

Verpflichtungen hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den 

Erwerb oder die Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der 

Hypothetische Investor würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem 

ihm das relevante Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen 

unternommen, die negativen Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt 

unter der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet 

ist, Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt. 

[(l)] [(m)] Die Denominierung des [jeweiligen] Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird." 
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13. Im Kapitel VIII. ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN WERTPAPIERE der Prospekte Nr. 4 

und 5 werden unter § 5 [●] Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum 

Außergewöhnlichen Fondsereignis für den Fall eines börsennotierten Fondsanteils in Absatz 2 

vollumfänglich mit dem nachfolgenden Text ersetzt:  

"(2) Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den [jeweiligen] Fondsanteil 

bzw. den [jeweiligen] Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand: 

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des [jeweiligen] Fonds, oder (ii) der [jeweiligen] Verwahrstelle, des 

[jeweiligen] Administrators, des [jeweiligen] Managers [bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen 

Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in 

der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, es sei denn, eine 

der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  

(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den [jeweiligen] Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal 

des Managers des [jeweiligen] Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der 

Berechnungsstelle) nachteilige Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen 

Investors im Zusammenhang mit seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der [jeweilige] Administrator, die [jeweilige] Verwahrstelle, der [jeweilige] Manager 

[bzw. Sub-Manager] oder jeder andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in 

Bezug auf den [jeweiligen] Fonds wahrnimmt, beendet diese Funktion in Bezug auf den 

[jeweiligen] Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der [jeweiligen] Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, 

Anlagebeschränkungen oder Anlageverfahren des [jeweiligen] Fonds werden nach den Vorgaben 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation, wie sie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei bloßen förmlichen, geringfügigen 

oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des [jeweiligen] Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente 

des [jeweiligen] Fonds) oder der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil 

oder der Eintritt eines Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen 

auf die Stellung des Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem 

[jeweiligen] Fonds zu diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch 

immer (ausgenommen sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von 
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fünf aufeinanderfolgenden [Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende 

Veröffentlichung vorgesehen ist, den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu 

veröffentlichen. 

(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] 

Fonds beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie 

auch immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die 

der [jeweilige] Fonds investiert).  

(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den [jeweiligen] Fonds, dessen 

Manager [bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen 

Gesetzen, Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, 

verwaltenden, gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig 

unrechtmäßig, illegal oder sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer 

wesentlichen Befugnis oder Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens 

(wegen eines mutmaßlichen Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen 

Gründen) in Bezug auf den [jeweiligen] Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) 

jeder sonstige Grund, der, wie von der Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder 

tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter 

diesen Wertpapieren hat; (iv) der [jeweilige] Fonds wird durch eine entsprechend befugte Stelle 

(nicht aber durch die [jeweiligen] Anteilseigner) aufgefordert, Anteile zurückzunehmen; und/oder 

(v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend befugte Stelle aufgefordert, einen 

Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften der 

Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren bezüglich der Wertpapiere besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 

Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des [jeweiligen] 

Fonds; (ii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile 

aus bzw. verweigert die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; 

(iii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. 

verweigert die Rücknahme seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) 

der [jeweilige] Fonds führt vollständig oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte 

in Bezug auf die Rücknahme oder Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor 

ein (ausgenommen sind solche Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum 

Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen bestanden.)  

[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des [jeweiligen] Fonds 

unterschreitet ].] 

[(j)] [(k)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die Änderung 

von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des Hypothetischen 
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Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, der 

Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm das 

relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen hat, 

die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht hat, die 

Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter der 

Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, Schritte 

einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf lokalen 

Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, dass es 

keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.  

[(k)] [(l)] Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Wertpapiere, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 

unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am [jeweiligen] Fonds zu halten, zu erwerben oder zu 

veräußern oder es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen 

Verpflichtungen hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den 

Erwerb oder die Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der 

Hypothetische Investor würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem 

ihm das relevante Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen 

unternommen, die negativen Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt 

unter der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet 

ist, Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt. 

[(l)] [(m)] Die Denominierung des [jeweiligen] Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird. 

[(m)] [(n)]  Die Notierung des börsennotierten Fondsanteils bzw. der Handel in dem 

börsennotierten Fondsanteils wird ersatzlos aufgehoben. " 

14. Im Kapitel XIII. WERTPAPIERBEDINGUNGEN des Prospekts Nr. 6 werden unter § 2 [●] 

Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum Außergewöhnlichen 
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Fondsereignis für den Fall eines nicht börsennotierten Fondsanteils in Absatz 2 vollumfänglich mit 

dem nachfolgenden Text ersetzt:  

"(2) Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den [jeweiligen] Fondsanteil 

bzw. den [jeweiligen] Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand:  

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des [jeweiligen] Fonds, oder (ii) der [jeweiligen] Verwahrstelle, des 

[jeweiligen] Administrators, des [jeweiligen] Managers [bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen 

Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in 

der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, es sei denn, eine 

der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  

(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den [jeweiligen] Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal 

des Managers des [jeweiligen] Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der 

Berechnungsstelle) nachteilige Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen 

Investors im Zusammenhang mit seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der [jeweilige] Administrator, die [jeweilige] Verwahrstelle, der [jeweilige] Manager 

[bzw. Sub-Manager] oder jeder andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in 

Bezug auf den [jeweiligen] Fonds wahrnimmt, beendet diese Funktion in Bezug auf den 

[jeweiligen] Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der [jeweiligen] Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, 

Anlagebeschränkungen oder Anlageverfahren des [jeweiligen] Fonds werden nach den Vorgaben 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation, wie sie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei bloßen förmlichen, geringfügigen 

oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des [jeweiligen] Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente 

des [jeweiligen] Fonds) oder der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil 

oder der Eintritt eines Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen 

auf die Stellung des Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem 

[jeweiligen] Fonds zu diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch 

immer (ausgenommen sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von 

fünf aufeinanderfolgenden [Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende 
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Veröffentlichung vorgesehen ist, den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu 

veröffentlichen. 

(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] 

Fonds beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie 

auch immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die 

der [jeweilige] Fonds investiert).  

(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den [jeweiligen] Fonds, dessen 

Manager [bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen 

Gesetzen, Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, 

verwaltenden, gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig 

unrechtmäßig, illegal oder sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer 

wesentlichen Befugnis oder Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens 

(wegen eines mutmaßlichen Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen 

Gründen) in Bezug auf den [jeweiligen] Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) 

jeder sonstige Grund, der, wie von der Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder 

tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter 

diesen Wertpapieren hat; (iv) der [jeweilige] Fonds wird durch eine entsprechend befugte Stelle 

(nicht aber durch die [jeweiligen] Anteilseigner) aufgefordert, Anteile zurückzunehmen; und/oder 

(v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend befugte Stelle aufgefordert, einen 

Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften der 

Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren bezüglich der Wertpapiere besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 

Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des [jeweiligen] 

Fonds; (ii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile 

aus bzw. verweigert die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; 

(iii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. 

verweigert die Rücknahme seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) 

der [jeweilige] Fonds führt vollständig oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte 

in Bezug auf die Rücknahme oder Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor 

ein (ausgenommen sind solche Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum 

Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen der Wertpapiere bestanden.)  

[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des [jeweiligen] Fonds 

unterschreitet ●.]  

[(j)][(k)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die 

Änderung von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, 
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der Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm 

das relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen 

hat, die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht 

hat, die Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, 

Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.  

[(k)][(l)] Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Wertpapiere, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 

unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am [jeweiligen] Fonds zu halten, zu erwerben oder zu 

veräußern oder es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen 

Verpflichtungen hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den 

Erwerb oder die Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der 

Hypothetische Investor würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem 

ihm das relevante Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen 

unternommen, die negativen Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt 

unter der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet 

ist, Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt. 

[(l)][(m)] Die Denominierung des [jeweiligen] Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird." 

15. Im Kapitel XIII. WERTPAPIERBEDINGUNGEN des Prospekts Nr. 6 werden unter § 2 [●] 

Anpassungen, außerordentliche Kündigung die Angaben zum Außergewöhnlichen 

Fondsereignis für den Fall eines börsennotierten Fondsanteils in Absatz 2 vollumfänglich mit dem 

nachfolgenden Text ersetzt:  
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"(2) Ein "Außergewöhnliches Fondsereignis" in Bezug auf den [jeweiligen] Fondsanteil 

bzw. den [jeweiligen] Fonds bezeichnet folgendes Ereignis bzw. folgenden Umstand:  

(a)  Die Fusion, die Auflösung, die Insolvenz, die Liquidation oder jede andere Einstellung 

der Geschäftsaktivität (i) des [jeweiligen] Fonds, oder (ii) der [jeweiligen] Verwahrstelle, des 

[jeweiligen] Administrators, des [jeweiligen] Managers [bzw. Sub-Managers] oder jedes anderen 

Vertreters bzw. jeder anderen Person, die eine solche Aufgabe (wie auch immer diese Aufgabe in 

der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, es sei denn, eine 

der unter (ii) genannten Stellen bzw. Personen ist durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt worden.  

(b) Das Einleiten jeglicher gerichtlicher, verwaltungsrechtlicher oder anderer ziviler oder 

strafrechtlicher Verfahren gegen den [jeweiligen] Fonds, den Manager bzw. Schlüsselpersonal 

des Managers des [jeweiligen] Fonds, soweit diese Verfahren (nach Ansicht der 

Berechnungsstelle) nachteilige Auswirkungen auf die Rechtsposition des Hypothetischen 

Investors im Zusammenhang mit seinen Absicherungsgeschäften haben können. 

(c) Der [jeweilige] Administrator, die [jeweilige] Verwahrstelle, der [jeweilige] Manager 

[bzw. Sub-Manager] oder jeder andere Vertreter bzw. jede andere Person, die eine Funktion in 

Bezug auf den [jeweiligen] Fonds wahrnimmt, beendet diese Funktion in Bezug auf den 

[jeweiligen] Fonds und wird nicht unverzüglich durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle 

angemessenen Nachfolger ersetzt. 

(d) Die in der [jeweiligen] Fondsdokumentation beschriebenen Anlageziele, 

Anlagebeschränkungen oder Anlageverfahren des [jeweiligen] Fonds werden nach den Vorgaben 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation, wie sie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen gelten, abgeändert. Dies gilt nicht bei bloßen förmlichen, geringfügigen 

oder rein formalen Änderungen. 

(e) Die Veränderung des [jeweiligen] Fonds (insbesondere einschließlich von Änderungen 

der [jeweiligen] Fondsdokumentation oder der Satzung oder anderer grundlegender Dokumente 

des [jeweiligen] Fonds) oder der Berechnungsmethode für den Nettoinventarwert pro Fondsanteil 

oder der Eintritt eines Ereignisses oder einer Veränderung, das bzw. die nachteilige Auswirkungen 

auf die Stellung des Hypothetischen Investors hat. 

(f) Der Administrator oder eine andere Stelle, die diese Funktion (wie auch immer diese Aufgabe 

in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] Fonds beschrieben ist) wahrnimmt, oder ein von dem 

[jeweiligen] Fonds zu diesem Zweck bestellter Vertreter, versäumt es, aus welchem Grund auch 

immer (ausgenommen sind lediglich technische oder betriebsbedingte Gründe), innerhalb von 

fünf aufeinanderfolgenden [Handelstagen] [●] nach dem Tag, für den die entsprechende 

Veröffentlichung vorgesehen ist, den Nettoinventarwert pro Fondsanteil zu bestimmen und zu 

veröffentlichen. 
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(g) Eine wesentliche Abweichung von den in der Fondsdokumentation des [jeweiligen] 

Fonds beschriebenen Anlagezielen, Anlagebeschränkungen oder dem Anlageverfahren, wie 

auch immer bezeichnet (insbesondere einschließlich der Art oder Liquidität der Anlagen, in die 

der [jeweilige] Fonds investiert).  

(h) Jede wesentliche Betätigung in Bezug auf oder durch den [jeweiligen] Fonds, dessen 

Manager [bzw. Sub-Manager], die auf der Grundlage von gegenwärtigen oder zukünftigen 

Gesetzen, Regelungen, Urteilen, Anordnungen oder Verordnungen von staatlichen, 

verwaltenden, gesetzgebenden Behörden oder Gerichten teilweise oder vollständig 

unrechtmäßig, illegal oder sonst wie verboten ist oder sein wird; (ii) die Aufhebung einer 

wesentlichen Befugnis oder Genehmigung oder die Durchführung eines Prüfungsverfahrens 

(wegen eines mutmaßlichen Fehlverhaltens oder einer Rechtsverletzung oder auch ähnlichen 

Gründen) in Bezug auf den [jeweiligen] Fonds oder dessen Manager [bzw. Sub-Manager]; (iii) 

jeder sonstige Grund, der, wie von der Berechnungsstelle bestimmt, wahrscheinlich oder 

tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die Absicherungsgeschäfte der Berechnungsstelle unter 

diesen Wertpapieren hat; (iv) der [jeweilige] Fonds wird durch eine entsprechend befugte Stelle 

(nicht aber durch die [jeweiligen] Anteilseigner) aufgefordert, Anteile zurückzunehmen; und/oder 

(v) der Hypothetische Investor wird durch eine entsprechend befugte Stelle aufgefordert, einen 

Besitz an Fondsanteilen, der im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften der 

Berechnungsstelle unter diesen Wertpapieren bezüglich der Wertpapiere besteht, zu veräußern.  

(i)  Die Nichtausführung, die Teilausführung von Zeichnungs- oder 

Rückzahlungsaufträgen des Hypothetischen Investors oder die teilweise oder vollständige 

Tilgung durch Sachleistungen statt durch Barmittel in Bezug auf die Fondsanteile des [jeweiligen] 

Fonds; (ii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Übertragung seiner Anteile 

aus bzw. verweigert die Übertragung seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben; 

(iii) der [jeweilige] Fonds setzt anderweitig vorübergehend die Rücknahme seiner Anteile aus bzw. 

verweigert die Rücknahme seiner Anteile, wie in der Fondsdokumentation beschrieben oder (iv) 

der [jeweilige] Fonds führt vollständig oder teilweise Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte 

in Bezug auf die Rücknahme oder Zeichnung seiner Anteile durch den Hypothetischen Investor 

ein (ausgenommen sind solche Beschränkungen, Gebühren oder Entgelte, die bereits zum 

Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen bestanden.)  

[(j) Der gesamte Nettoinventarwert sämtlicher Anteile des [jeweiligen] Fonds 

unterschreitet ●.]  

[(j)][(k)] Die Änderung von Steuergesetzen oder entsprechenden Vorschriften bzw. die 

Änderung von deren Anwendung oder Auslegung, wenn diese Änderung tatsächlich oder mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Stellung des 

Hypothetischen Investors hat (ein "Besteuerungsereignis"), und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem ihm 

das relevante Besteuerungsereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen unternommen 

hat, die negativen Auswirkungen des Besteuerungsereignisses zu mindern, indem er versucht 
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hat, die Absicherungsgeschäfte auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen. Dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet ist, 

Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Besteuerungsereignisses gibt.  

[(k)][(l)] Nach dem Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen tritt als Ergebnis der 

Einführung oder Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung oder 

sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Verabschiedung einer 

Richtlinie oder der Verkündung eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung, oder Mitteilung 

oder sonstigen Reglementierung, wie auch immer bezeichnet, oder der Änderung der Auslegung 

der vorgenannten Vorschriften, sei es formal oder formlos, durch ein Gericht, ein Tribunal, eine 

Aufsichtsbehörde, vergleichbare Verwaltungsstellen, ein Sharia Board oder gerichtliche Stellen 

jedweder Rechtsordnung, oder als Ergebnis jedes anderen relevanten Ereignisses, sämtlich im 

Zusammenhang mit den Absicherungsgeschäften bezüglich der Wertpapiere, ein folgender 

Umstand (jeweils ein "Maßgebliches Ereignis") ein: (i) es würde für den Hypothetischen Investor 

unrechtmäßig oder unmöglich, Anteile am [jeweiligen] Fonds zu halten, zu erwerben oder zu 

veräußern oder es würde für den Hypothetischen Investor unrechtmäßig oder unmöglich, seinen 

Verpflichtungen hinsichtlich der Fondsanteile nachzukommen; (ii) die Kosten für das Halten, den 

Erwerb oder die Veräußerung von Fondsanteilen würden erheblich steigen; oder (iii) der 

Hypothetische Investor würde erhebliche Verluste erleiden, und, wie nachstehend beschrieben, 

der Hypothetische Investor hat in einem Zeitraum von fünf lokalen Bankarbeitstagen, nachdem 

ihm das relevante Maßgebliche Ereignis bekannt wurde, zumutbare Anstrengungen 

unternommen, die negativen Auswirkungen des Maßgeblichen Ereignisses zu mindern. Dies gilt 

unter der Voraussetzung, dass der Hypothetische Investor unter keinen Umständen verpflichtet 

ist, Schritte einzuleiten, die zu Kosten oder Verlusten jeglicher Art führen. Der Zeitraum von fünf 

lokalen Bankarbeitstagen gilt an dem Datum als erfüllt, an dem feststeht oder ersichtlich wird, 

dass es keinerlei Mittel zur Abschwächung der Folgen des Maßgeblichen Ereignisses gibt. 

[(l)][(m)] Die Denominierung des [jeweiligen] Fonds wird in Übereinstimmung mit den durch die 

Fondsdokumentation bestimmten Regeln geändert, so dass der Nettoinventarwert pro 

Fondsanteil nicht mehr in derselben Währung wie zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen bestimmt wird. 

[(n)][(m)] Die Notierung des börsennotierten Fondsanteils bzw. der Handel in dem 

börsennotierten Fondsanteils wird ersatzlos aufgehoben." 

16. Im Kapitel XIV. FORMULAR FÜR DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN der Prospekte Nr. 1 bis 

Nr. 6 werden unter WEITERE INFORMATIONEN die Angaben zur Erklärung bezüglich Artikel 

29 (2) der EU Referenzwert Verordnung vollumfänglich mit dem nachfolgenden Text ersetzt:  

"[Erklärung bezüglich Artikel 29 
(2) der EU Referenzwert 
Verordnung 

[Löschen, wenn nicht anwendbar] 

[Im Fall eines Referenzwerts einfügen: 
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Unter diesen Wertpapieren zahlbare Beträge werden unter 

Bezugnahme auf [Name/Bezeichnung des Referenzwerts 

einfügen: [●]] berechnet, welche[r][s] von [Name des 

Administrators einfügen: [●]] zur Verfügung gestellt wird.] 

[Im Fall mehrerer Referenzwerte einfügen: 

Unter diesen Wertpapieren zahlbare Beträge werden unter 

Bezugnahme auf die folgenden Referenzwerte berechnet, 

welche von den folgenden Administratoren zur Verfügung 

gestellt werden. [Namen/Bezeichnungen der jeweiligen 

Referenzwerte und Namen der jeweiligen Administratoren 

einfügen: [●]]] 

[Zum Datum dieser Endgültigen Angebotsbedingungen [ist] 

[sind] [Name des bzw. der Administratoren einfügen: [●]] 

("Administrator") [nicht] als Administrator im Register der 

Administratoren und Referenzwerte, welches von der 

Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(European Securities and Markets Authority - "ESMA") 

gemäß Artikel 36 der EU Referenzwert Verordnung erstellt 

und geführt wird, eingetragen.]  

[Soweit die Emittentin weiß, fällt [Name/Bezeichnung des 

Referenzwerts einfügen: [●]] gemäß Artikel 2 der EU 

Referenzwert Verordnung nicht in den Anwendungsbereich 

der EU Referenzwert Verordnung, weshalb eine Eintragung 

von [Name des bzw. der Administratoren einfügen: [●]] 

("Administrator") als Administrator im Register der 

Administratoren und Referenzwerte, welches von der 

Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(European Securities and Markets Authority - "ESMA") 

geführt wird, nicht erforderlich ist.]  

[Soweit die Emittentin weiß, gelten die 

Übergangsbestimmungen der EU Referenzwert Verordnung, 

sodass eine Eintragung von [Name des bzw. der 

Administratoren einfügen: [●]] ("Administrator") im Register 

der Administratoren und Referenzwerte, welches von der 

Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(European Securities and Markets Authority - "ESMA") 

gemäß Artikel 36 der EU Referenzwert Verordnung erstellt 

und geführt wird, derzeit nicht erforderlich ist, vorausgesetzt 

der Administrator hat bis zum 31. Dezember 2025 einen 

Antrag auf Zulassung, Registrierung, Anerkennung oder 

Übernahme gestellt und dieser Antrag wurde nicht abgelehnt 

oder verweigert.] 

[Angaben gegebenenfalls in einer tabellarischen Übersicht 

zusammenfassen: [●]] 

[Aktuelle Informationen dazu, ob der [jeweilige] Administrator 

im Register der Administratoren und Referenzwerte 

eingetragen ist, sind [zum Datum dieser Endgültigen 

Angebotsbedingungen] auf der Internetseite der ESMA [●] 

[https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister 
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?core=esma_registers_bench_entities] veröffentlicht.] 

[●]]" 

 


